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Informationen – Verkaufs-, lieferungs- und zahlungsbedingungen

A.  Allgemeine Bestimmungen

 I. Geltung

� 1.� Allen� Angeboten,� Verkäufen,� Lieferungen� und� Leistungen� der� HAZET-
WERK�Hermann�Zerver�GmbH�&�Co.�KG�(nachfolgend:�„HAZET“)�liegen�
ausschließlich� die� nachstehenden� Allgemeinen� Geschäftsbedingungen�
(nachfolgend� „Geschäftsbedingungen“)� zugrunde.� Eigenen� Geschäfts-
bedingungen� des� Käufers� im� Sinne� der� §§� 305� ff.� des� Bürgerlichen�
Gesetzbuches�(„BGB“)�wird�hiermit�ausdrücklich�widersprochen.

� 2.� Die� nachstehenden� Geschäftsbedingungen� sind� Bestandteil� aller� Ver-
träge,�die�HAZET�mit� ihren�Vertragspartnern�über� ihre�Lieferungen�und�
Leistungen�schließt.�Sie�werden�durch�Auftragserteilung�oder�Annahme�
der�Lieferung�anerkannt.�Sie�gelten�nicht� im�Verhältnis�zu�Verbrauchern�
im�Sinne�des�§�13�des�Bürgerlichen�Gesetzbuches.

� 3.� Änderungen� und/oder� Ergänzungen� dieser� Bedingungen� sind� nur� bei�
Vorliegen�einer�schriftlichen�Vereinbarung�wirksam.��

� 4.� Die�Bezeichnung�„Käufer“�umfasst�den�Vertragspartner�unabhängig�von�
der�Natur�des�Vertrages.

� 5.� Im� übrigen� sind,� sofern� in� diesen� Bedingungen� keine� anderen� Rege-
lungen�getroffen�sind,�für�die�Auslegung�der�verschiedenen�Verkaufsklau-
seln�die�Incoterms�in�der�jeweils�gültigen�Fassung�maßgebend.

 II. Angebote und Vertragsschluss

� 1.� Angebote�von�HAZET�sind�freibleibend�und�unverbindlich.�Bestellungen�
kann�HAZET�innerhalb�von�30�Tagen�annehmen.�Der�Käufer�ist�insoweit�
mindestens� für� diesen� Zeitraum� an� seine� Bestellung� gebunden.� Eine�
Bestellung�gilt�als�angenommen,�wenn�sie�von�HAZET�gegenüber�dem�
Käufer�schriftlich�bestätigt�wird.�Lieferung�und�Rechnung�gelten�gleich-
zeitig�als�Auftragsbestätigung.

� 2.� An� den� zum� Angebot� gehörenden� Unterlagen� (Abbildungen,� Zeich-
nungen,� Beschreibungen� und� dergl.)� behält� sich� HAZET� Eigentum� und�
Urheberrecht� vor;� sie� dürfen� Dritten� nur� zugänglich� gemacht� werden,�
wenn�sie�zur�Weitergabe�bestimmt�sind.�Anderenfalls�sind�sie�HAZET�auf�
Verlangen�zurückzugeben.

� 3.� Die� in� Prospekten,� Katalogen,� Rundschreiben,� Anzeigen,� Preislisten�
oder� in� den� zum� Angebot� gehörigen� Unterlagen� enthaltenen� Angaben,�
Zeichnungen,� Abbildungen,� technischen� Daten,� Gewichts-,� Maß-� und�
Leistungsbeschreibungen� sollen� nur� eine� allgemeine� Vorstellung� der�
darin�beschriebenen�Waren�vermitteln.�Sie�enthalten�keine�Erklärungen,�
sonstige� Zusicherungen� oder� Garantien� und� werden� nicht� Vertragsbe-
standteil.�Handelsübliche�Abweichungen�oder�Änderungen,�die�aufgrund�
rechtlicher� Vorschriften� erfolgen� oder� technische� Verbesserungen� dar-
stellen,�sind�zulässig,�soweit�sie�die�Nutzbarkeit�zum�vertraglich�vorgese-
henen�Zweck�nicht�beeinträchtigen.

 III. Preise

� 1.� Preise�verstehen�sich�netto�Kasse�zuzüglich�MwSt.�in�der�jeweils�gesetz-
lichen�Höhe�sowie�Fracht�ab�Werk�oder�Lager�und�schließen�Außenver-
packung,�Porto�und�Wertsicherung�nicht�ein.

� 2.� Wenn�der�Sendungswert�des�Käufers�Euro�500,-�netto,�d.h.�ohne�MwSt.,�
übersteigt,� erfolgt� die� Lieferung� frei� Haus� des� Bestellers� innerhalb�
Deutschlands�und�ohne�Berechnung�der�handelsüblichen�Verpackung.

IV.  zahlungsbedingungen

� 1.� Rechnungen�sind,� soweit� nicht� schriftlich�etwas�anderes� vereinbart� ist,�
ohne�Rücksicht�auf�die�von�HAZET�zu�vertretenen�Lieferverzögerungen�
in�Euro�innerhalb�von�30�Tagen�ab�Rechnungsdatum�ohne�Abzug�zahlbar.�
Entscheidend�für�das�Datum�der�Zahlung�ist�der�Eingang�bei�HAZET.

� 2.� Soweit�Kaufpreisforderungen�aufgrund�älterer,�fälliger�Rechnungen�noch�
unbeglichen�sind,�ist�ein�Skontoabzug�in�jedem�Falle�unzulässig.

� 3.� Schecks�und�bei�der�Bundesbank�rediskontfähige�Wechsel�nimmt�HAZET�
nur�aufgrund�besonderer�Vereinbarungen�und�zahlungshalber�herein.

� 4.� Wechsel� oder� Schecks� werden� vorbehaltlich� des� Eingangs� mit� Wert-
stellung�des�Tages�gutgeschrieben,�an�dem�HAZET�endgültig�über�den�
Gegenwert� verfügen� kann.� Sämtliche� sich� hieraus� ergebenden� Kosten�
und�Auslagen�gehen�zu�Lasten�des�Käufers.

� 5.� Werden� die� unter� A.� IV.� 1.� genannten� Zahlungsziele� vom� Käufer� nicht�
eingehalten,� hat� der� Käufer� die� jeweilige� Forderung� mit� 8%� über� dem�
Basiszinssatz� nach� §� 247� des� Bürgerlichen� Gesetzbuchs� zu� verzinsen.�
Die�Geltendmachung�eines�weiteren�Verzögerungsschadens�bleibt�hier-
von�unberührt.�

� 6.� Die� gesamten� Forderungen� von� HAZET� werden� unabhängig� von� der�
Laufzeit�hereingenommener�und�gutgeschriebener�Wechsel�sofort�fällig,�
wenn� die� Zahlungsbedingungen� nicht� eingehalten� werden� oder� HAZET�
Umstände�im�Sinne�von�Ziffer�A.�IV.�9.�bekannt�werden.�HAZET�behält�es�
sich� vor,� nach� ergebnisloser� Fristsetzung� vom� Vertrage� zurückzutreten�
oder�Schadenersatz�statt�der�Leistung�zu�verlangen.�Übt�HAZET�ihr�

� � Rück�trittsrecht� aus,� kann� sie� sich� aus� der� zurückgenommenen� Vorbe-
haltsware�durch�freihändigen�Verkauf�befriedigen.�

� 7.� Die�Zurückbehaltung� von�Zahlungen�oder�die�Aufrechnung�mit�Gegen-
ansprüchen� des� Käufers� ist� nur� zulässig,� wenn� die� Gegenansprüche�
unbestritten�oder�rechtskräftig�festgestellt�sind.

� 8.� Alle� Rechte� und� Pflichten� aus� diesen� Geschäftsbedingungen� bzw.� aus�
den�von�ihnen�erfassten�Verträgen�können,�mit�Ausnahme�von�Geldfor-
derungen,�vom�Käufer�nicht�ohne�vorherige�schriftliche�Zustimmung�von�
HAZET�abgetreten�oder�übertragen�werden.

� 9.� Erhält�HAZET�Mitteilungen�über�eine�Verschlechterung�der�Vermögens-
verhältnisse�des�Käufers�oder�erfährt�HAZET,�dass�sich�der�Käufer�sonst�
wie� vertragswidrig� verhält,� ist� HAZET� berechtigt,� noch� ausstehende�
Lieferungen�oder�Leistungen�nur�gegen�Vorauszahlung�oder�Sicherheits-
leistung�auszuführen.

V.  Sicherheiten

� 1.� HAZET�behält�sich�das�Eigentum�an�allen�gelieferten�Waren�(Vorbehalts-
ware)� bis� zur� vollständigen� Bezahlung� sämtlicher,� zum� Zeitpunkt� der�
Lieferung�bestehender�oder�später�entstehender�Forderungen,�insbeson-
dere�der� jeweiligen�Saldoforderungen,�die�HAZET,�gleich�aus�welchem�
Rechtsgrund,� gegen� den� Käufer� zustehen,� vor.� Dies� gilt� auch,� wenn�
Zahlungen�auf�besonders�bezeichnete�Forderungen�geleistet�werden.

� 2.� Der�Käufer�darf�Vorbehaltsware�nur� im�gewöhnlichen�Geschäftsverkehr�
und�solange�er�HAZET�gegenüber�nicht�mit�der�Zahlung�offen�stehender�
Forderungen� in� Verzug� ist,� veräußern.� Sämtliche� hieraus� entstehenden�
Forderungen�gegen�Dritte�tritt�der�Käufer�hiermit�im�voraus�an�HAZET�ab,�
und�zwar�in�Höhe�des�jeweiligen�Rechnungswertes�der�weiterverkauften�
Vorbehaltswaren� einschließlich� der� gesetzlich� vorgesehenen� Mehrwert-
steuer.

� 3.� Wird�die�Vorbehaltsware�vom�Käufer�zusammen�mit�anderen�von�HAZET�
nicht�gelieferten�Sachen�veräußert,�so�gilt�die�Abtretung�der�Forderung�
aus� der� Weiterveräußerung� nur� in� Höhe� der� in� den� Rechnungen� von�
HAZET�genannten�Rechnungswerte�der�jeweils�veräußerten�Vorbehalts-
ware.

� 4.� Der� Käufer� ist� berechtigt,� Forderungen� aus� der� Weiterveräußerung� an�
Dritte�einzuziehen.�

� 5.� HAZET�ist�berechtigt,�die�unter�A.�V.�Ziff.�4�erteilte�Einziehungsermächti-
gung�im�Falle�des�Zahlungsverzuges�des�Käufers�sowie�im�Falle�von�Art.�
A.�IV.�9�zu�widerrufen.�Auf�Verlangen�hat�der�Käufer�HAZET�die�abgetre-
tenen�Forderungen�sowie�deren�Schuldner�bekannt�zu�machen�und�die�
für� eine� Forderungseinziehung� erforderlichen� Unterlagen� zur� Verfügung�
zu� stellen.� Auf� besonderes� Verlangen� von� HAZET� legt� der� Käufer� den�
betreffenden�Drittschuldnern�die�erfolgten�Abtretungen�offen.

� 6.� Soweit� durch� Beschädigung,� Minderung,� Verlust� oder� Untergang� der�
Vorbehaltsware�oder�aus�anderen�Gründen�dem�Käufer�Ansprüche�gegen�
Versicherer�oder�sonstige�Dritte�entstehen,�werden�diese�Ansprüche�mit�
allen� Nebenrechten� anstelle� des� Veräußerungserlöses� und� im� selben�
Umfang�ebenfalls�im�voraus�an�HAZET�abgetreten.

� 7.� Rechte� aus� dem� Eigentumsvorbehalt� und� allen� in� diesen� Bedingungen�
festgelegten�Sonderformen�gelten�bis�zur�vollständigen�Freistellung�auch�
als�Eventualverbindlichkeiten,�die�HAZET�im�Interesse�des�Käufers�einge-
gangen�ist.

� 8.� Verfügungen,�die�den�vorstehenden�Bedingungen�nicht�entsprechen,�darf�
der�Käufer�über�die�Vorbehaltsware�nicht�treffen�oder�zulassen.

� 9.� Über� Pfändungen� und� andere� von� Dritten� ausgehende� Gefährdungen�
der�Rechte�von�HAZET�hat�der�Käufer�HAZET�unverzüglich�schriftlich�mit�
allen�Angaben�zu�unterrichten,�die�für�eine�Drittwiderspruchsklage�nach�
§� 771� der� Zivilprozessordnung� (ZPO)� benötigt� werden.� Soweit� HAZET�
Ausfall� erleidet,� weil� ein� Dritter� die� von� ihm� an� HAZET� zu� erstattenden�
gerichtlichen�und�außergerichtlichen�Kosten�einer�Klage�nach�§�771�ZPO�
nicht�erbringen�kann,�haftet�der�Käufer.

�10.� HAZET�ist�berechtigt,�die�Vorbehaltsware�auf�Kosten�des�Käufers�gegen�
Feuer,�Wasser�und�Diebstahl�zu�versichern,�sofern�nicht�der�Käufer�selbst�
die�Versicherung�nachweislich�abgeschlossen�hat.

�11.� Übersteigt� der� Wert� der� Sicherheiten� einschließlich� der� Aufrechnungs-
möglichkeiten� die� gesicherten� Forderungen� nachhaltig� um� mehr� als�
10�%,� ist� HAZET� auf� Verlangen� des� Käufers� verpflichtet,� Sicherheiten�
nach�ihrer�Wahl�freizugeben.

VI.  Warenrücknahme

� � Die�Rücknahme�von�Waren�erfolgt�nur�hinsichtlich�aktueller,�originalver-
packter�und�wiederverkaufsfähiger�Ware�und�nach�vorheriger�schriftlicher�
Zustimmung�durch�HAZET.�Die�Rücksendung�muss�kostenfrei�erfolgen.�
HAZET� behält� es� sich� vor,� für� dadurch� entstehende� Verwaltungs-� und�
Wiedereinlagerungskosten�einen�Abschlag�von�mindestens�20�%�des�zu�
erstattenden�Betrages�vorzunehmen.�

Verkaufs-, lieferungs- und zahlungsbedingungen
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Informationen – Verkaufs-, lieferungs- und zahlungsbedingungen

B.  lieferungen, Gewährleistung, Haftung

 I. lieferfristen, liefertermine

� 1.� Die�von�HAZET�genannten�Lieferfristen�und�-termine�sind�unverbindlich.

� 2.� Die� Lieferfristen� beginnen� mit� dem� Zugang� der� Auftragsbestätigung,�
jedoch�nicht�vor�völliger�Klarstellung�aller�Einzelheiten�des�Auftrages�und�
der� Beibringung� etwa� erforderlicher� in-� und� ausländischer� behördlicher�
Bescheinigungen.�Lieferfristen�und� -termine�beziehen�sich�auf�den�Zeit-
punkt�der�Auslieferung,�d.h.�Absendung�ab�Werk�oder�Lager;�sie�gelten�
auch�mit�Meldung�der�Versandbereitschaft�als�eingehalten,�wenn�die�Ware�
ohne�Verschulden�von�HAZET�nicht�rechtzeitig�abgesendet�werden�kann.

� 3.� Die�vereinbarte�Lieferfrist�verlängert�sich�–�unbeschadet�der�Rechte�von�
HAZET� aus� Verzug� des� Käufers� –� um� den� Zeitraum,� während� dessen�
der�Käufer�mit�seinen�Verpflichtungen�aus�diesem�oder�einem�anderen�
Abschluss�in�Verzug�ist,�zuzüglich�einer�angemessenen�Anlaufzeit.

� 4.� Teillieferungen�sind�zulässig,�soweit�sie�dem�Käufer�zumutbar�sind.�Jede�
Teillieferung�gilt�als�selbständiges�Geschäft.�

� 5.� HAZET� ist� berechtigt,� ausstehende� Lieferungen� zurückzuhalten,� wenn�
der�Käufer�seinen�Zahlungsverpflichtungen�nicht�nachkommt�oder�wenn�
die� begründete� Besorgnis� besteht,� dass� er� dieser� nicht� nachkommen�
kann�(Zurückbehaltungsrecht).�HAZET�behält�sich�in�jedem�Fall�die�Liefe-
rung�gegen�Vorkasse�oder�per�Nachnahme�vor.

II.  Sonderbedingungen bei Warenabrufvereinbarung

� � Bei� Abschlüssen� mit� fortlaufenden� Auslieferungen� sind� HAZET� Abrufe�
und� Sorteneinteilungen� für� ungefähr� gleiche� Monatsmengen� aufzuge-
ben.�Wird�nicht�rechtzeitig�abgerufen�oder�eingeteilt,�so�ist�HAZET�nach�
fruchtloser�Nachfristsetzung�berechtigt,�selbst�einzuteilen�und�die�Ware�
zu�liefern�oder�von�dem�noch�rückständigen�Teil�des�Abschlusses�zurück-
zutreten�und�Schadenersatz�statt�der�Leistung�zu�verlangen.

III.  Höhere Gewalt und sonstige lieferbehinderungen

� 1.� Ereignisse�höherer�Gewalt,�wie�zum�Beispiel�Streik,�Aussperrung,�Mobil-
machung,� Krieg,� Blockade,� Aus-� und� Einfuhrverbote,� Roh-� und� Brenn-
stoffmangel,�Feuer�sowie�sonstige�Umstände,�die�HAZET�nicht�zu�vertre-
ten�hat,�berechtigen�HAZET,�die�Lieferung�um�die�Dauer�der�Behinderung�
und� einer� angemessenen� Anlaufzeit� hinauszuschieben.� Dies� gilt� unab-
hängig�davon,�ob�vorgenannte�Umstände�bei�HAZET,�den�Vorlieferanten�
oder�einem�der�Unterlieferer�eintreten.

� 2.� Der�Käufer�kann�von�HAZET�die�Erklärung�verlangen,�ob�innerhalb�ange-
messener�Frist�geliefert�wird�oder�man�vom�Vertrag�zurücktreten�möchte.�
Erklärt�sich�HAZET�innerhalb�angemessener�Frist�nicht,�so�kann�der�Käu-
fer� seinerseits� hinsichtlich�des�noch�nicht� erfüllten�Teiles�der� Lieferung�
zurücktreten.

� 3.� Die� gegenüber� HAZET� abgegebene� Erklärung� des� Vorlieferanten� oder�
Unterlieferers�über�bei�ihm�eingetretene�Umstände�gemäß�B.III.1.�gilt�als�
ausreichender�Beweis,�dass�HAZET�ohne�Verschulden�an�der�Lieferung�
gehindert�ist.

IV.  Versand und Gefahrenübergang

� 1.� Der�Spediteur�oder�Frachtführer�wird�von�HAZET�bestimmt.�Versandweg�
und�-mittel�sind�mangels�besonderer�Vereinbarung�der�Wahl�von�HAZET�
überlassen�und�zwar�unter�Ausschluss�jeder�Haftung.

� 2.� Zum�vereinbarten�Termin�versandbereit�gemeldete�Waren�müssen�sofort�
abgerufen� werden.� Anderenfalls� ist� HAZET� berechtigt,� sie� auf� Kosten�
und� Gefahr� des� Käufers� nach� freiem� Ermessen� zu� lagern� und� als� ab�
Werk�oder�Lager�geliefert�zu�berechnen.�Bei�frachtfreier�Lieferung�ist�das�
Transportmittel� sofort� zu� entladen.� Wartezeiten� gehen� stets� zu� Lasten�
des�Käufers.

� 3.� Mit�der�Übergabe�an�den�Spediteur�oder�Frachtführer,�spätestens�jedoch�
mit�Verlassen�des�Werkes�oder�Lagers�–� z.B.�auch�bei� frachtfreier�Lie-
ferung�–�geht�in�jedem�Falle�–�einschließlich�einer�Beschlagnahme�–�die�
Gefahr�auf�den�Käufer�über.

� 4.� Der�Käufer�ist�verpflichtet,�die�Ware�nach�Erhalt�unverzüglich�auf�Schä-
den�und�Mangelfreiheit�zu�überprüfen.�Mängel,�Falsch-�oder�Minderliefe-
rungen�sind�gegenüber�HAZET�spätestens� innerhalb�von�7�Tagen�nach�
Empfang�der�Ware�zu�rügen,�da�anderenfalls�die�Ware�als�genehmigt�gilt.�
Transportschäden� und� offene� Mängel� muss� der� Käufer� sofort� bei� dem�
zuständigen�Spediteur,�Transport-�bzw.�Frachtführer�oder�Postamt�sowie�
HAZET�melden.

� 5.� Zumutbare�vorzeitige�Lieferungen�sowie�handelsübliche�Mehr-�oder�Min-
derlieferungen�sind�zulässig.

� 6.� Bei�Sonderanfertigungen�darf�die�Bestellmenge�um�bis�zu�10�%�unter-�
oder�überschritten�werden.�Zu�den�Sonderanfertigungen�zählen�ebenfalls�

� � Serienartikel,�die�auf�ausdrücklichen�Wunsch�des�Bestellers�besonders�
zu�kennzeichnen�sind.�Ein�Rücktrittsrecht�steht�dem�Besteller�nicht� zu.�
Die�Ware�wird�von�HAZET�nicht�zurückgenommen.

V.  Mängel und Gewährleistung

� 1.� Alle� Waren� sind� nach� Wahl� von� HAZET� unentgeltlich� nachzubessern,�
neu� zu� liefern� oder� neu� zu� erbringen� (Nacherfüllung),� wenn� sie� –� ohne�
Rücksicht� auf� ihre�Betriebsdauer� –� innerhalb�der�Verjährungsfrist� einen�
Sachmangel� aufweisen� und� dessen� Ursache� bereits� im� Zeitpunkt� des�
Gefahrübergangs�vorlag.

� 2.� HAZET� ist� zunächst� stets� Gelegenheit� zur� Nacherfüllung� gemäß� B.V.1.�
innerhalb�angemessener�Frist�zu�gewähren.

� 3.� Ansprüche�wegen�Mängelhaftung�bestehen�nicht�bei�nur�unerheblicher�
Abweichung�von�der�vereinbarten�Beschaffenheit,�bei�nur�unerheblicher�
Beeinträchtigung� der� Brauchbarkeit,� bei� natürlicher� Abnutzung� oder�
Schäden,�die�nach�dem�Gefahrübergang�infolge�fehlerhafter�oder�nach-
lässiger� Behandlung� oder� die� aufgrund� sonstiger� besonderer� äußerer�
Einflüsse�entstehen.

� 4.� Gesetzliche� Rückgriffsansprüche� des� Käufers� gegen� HAZET� bestehen�
nur� insoweit,� als� der� Käufer� mit� seinem� Abnehmer� keine� über� die�
gesetzlichen�Ansprüche�wegen�Mängelhaftung�hinausgehenden�Verein-
barungen�getroffen�hat.

� 5.� Die�Höhe�eines�etwaigen� im�Rahmen�von�B.V.4.�zu� leistenden�Ersatzes�
ist�beschränkt�auf�die�Selbstkosten�(z.B.�Transport-�und�Materialkosten)�
des�Käufers,�nicht� jedoch�auf�dessen�Gewinnmarge�gegenüber�seinem�
Abnehmer.

� 6.� Weitergehende�Ansprüche�des�Käufers�gegen�HAZET�und�dessen�Erfül-
lungsgehilfen� wegen� Sachmängeln� sind� vorbehaltlich� der� Regelung�
gemäß��B.VI.�dieser�Geschäftsbedingungen�ausgeschlossen.

� 7.� Ansprüche�wegen�Mängelhaftung�verjähren�in�einem�Jahr�ab�Ablieferung.

� 8.� Ansprüche�des�Käufers�wegen�Schäden�aus�der�Verletzung�kaufvertrag-
licher� Nebenpflichten,� die� nicht� in� einem� Mangel� bestehen,� verjähren�
ebenfalls�in�einem�Jahr.

VI.  Haftung

� 1.� Schadensersatzansprüche� des� Käufers,� gleich� aus� welchem� Rechts-
grund,� sind� ausgeschlossen,� es� sei� denn� in� Fällen� des� Vorsatzes,� der�
groben� Fahrlässigkeit,� wegen� der� Verletzung� des� Lebens,� des� Körpers�
oder�der�Gesundheit,�wegen�der�Verletzung�einer�Garantie�nach�§�444�
des� Bürgerlichen� Gesetzbuchs,� wegen� Unvermögens� oder� wegen� der�
Verletzung�wesentlicher�Vertragspflichten.�

� 2.� Der�Schadensersatz�für�die�Verletzung�wesentlicher�Vertragspflichten�ist�
jedoch� auf� den� vertragstypischen,� vorhersehbaren� Schaden� begrenzt,�
soweit�nicht�Vorsatz�oder�grobe�Fahrlässigkeit�vorliegt�oder�wegen�der�
Verletzung� des� Lebens,� des� Körpers� oder� der� Gesundheit� oder� wegen�
einer�Garantie�nach�§�444�des�Bürgerlichen�Gesetzbuchs�gehaftet�wird.�
Eine�Änderung�der�Beweislast�zum�Nachteil�des�Käufers�ist�mit�den�vor-
stehenden�Regelungen�nicht�verbunden.�

� 3.� Die� Bestimmungen� des� Produkthaftungsgesetzes� gelten� uneinge-
schränkt.

 

C.  Schlussbestimmungen

� 1.� Erfüllungsort�und�ausschließlicher�Gerichtsstand�für�alle�aus�diesem�Ver-
tragsverhältnis�mittelbar�oder�unmittelbar�sich�ergebenden�Streitigkeiten�
ist�–�soweit�dies�zulässigerweise�zwischen�den�Parteien�vereinbart�wer-
den�kann�–�Remscheid.

� 2.� Die�Rechtsbeziehung�zwischen�HAZET�und�dem�Käufer�unterliegt�aus-
schließlich�dem�Recht�der�Bundesrepublik�Deutschland�unter�Ausschluss�
des�jeweiligen�inländischen�internationalen�Kollisionsrechts,�insbesonde-
re�des�Übereinkommen�der�Vereinten�Nationen�über�Verträge�über�den�
internationalen�Warenkauf�vom�11.�April�1980�(CISG).

� 3.� Diese�Geschäftsbedingungen�sind�bis�auf�Widerruf�gültig.

� 4.� Sind�oder�werden�einzelne�Bestimmungen�dieser�Geschäftsbedingungen�
ganz� oder� teilweise� unwirksam,� so� wird� dadurch� die� Wirksamkeit� des�
übrigen�Teils�bzw.�der�übrigen�Bestimmungen�nicht�berührt.

Remscheid�im�August�2006


